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A. P. C h r i s t o p h i l o p o u l o s , Nomika Epigraphika. Im Selbstverlag des 
Autors (rue Cavalotti 11, Athènes 402) 1977. 83 S. — Schon 1973 hat der Athener 
Gelehrte unter dem Titel „Recht und Geschichte" 37 kleinere Beiträge ge-
sammelt herausgegeben. Die Sammlung ist nun durch sechs weitere, neue Ab-
handlungen bereichert. Sie zeigen insgesamt, welch bedeutende Rolle die Epi-
graphik in der griechischen Rechtsgeschichte der klassischen, hellenistischen 
und römischen Zeit spielt. 

I . Über die Hälf te des Bändchens n immt der Beitrag „Grabinschriften mit 
Geldstrafen" (S. 9 — 49) ein. I n fünf Abschnitten werden nach ausführlicher Er-
örterung der Literatur (1) zunächst die Inschrif tentypen vorgestellt, in welchen 
außenstehenden Drit ten für die Verletzung eines Grabes Geldstrafen auferlegt 
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sind (2). Als Empfänger kommen der römische Fiscus, örtliche Klassen, Tempel, 
aber auch Einzelpersonen in Betracht (3). Die Höhe der Strafsummen (4) und 
die örtlich-zeitliche Eingrenzung jener Inschriften (5) schließen die Unter-
suchung ab. 

I I . ,,Enktesis im griechischen Recht außerhalb Athens" (S. 50 — 55) knüpf t 
an die im oben genannten Sammelband S. 44ff. veröffentlichte Arbeit an, die 
dasselbe Thema für Athen behandelt. Es sind zahlreiche verstreut publizierte 
Psephismata und Staats vertrage handlich zusammengestellt . 

I I I . In Auseinandersetzung mit S. v. B o l l a und wieder in Anschluß an 
einen eigenen Aufsatz (a. O. 86ff.) behandelt der Autor S. 57 — 61 „ S t e r b l i c h 
und U n s t e r b l i c h im griechischen Recht" . Der letzte Ausdruck bezeichnet 
im Mutterland — im Gegensatz zu Ägypten — unbewegliches Gut, der erste 
Sklaven und Großtiere. 

IV. „Vormundschaft im griechischen Recht außerhalb Athens" (62 — 68) 
gelangt zu drei Ergebnissen: I n zahlreichen Poleis gibt es Vormundschafts-
behörden; außerhalb Athens dürfen auch Frauen die Vormundschaft führen ; 
der Vormund handelt teils gemeinschaftlich mit dem Minderjährigen, teils als 
dessen Vertreter. 

V. Eine Bemerkung „Waisenrecht in einer Inschrif t aus Pergamon" (S. 69f.) 
und VI . „Berichtigungen und Erklärungen rechtlicher Inschr i f ten" (S. 71 — 74) 
beschließen den mit drei Registern versehenen Band. 
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